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In der That zeigt das als Beifpiel gewählte Kreisgerichtshaus zu Neutitfchein 20°)

in der Grundrifsanordnung eine unverkennbare Aehnlichkeit mit einem im nächften
Artikel zu erörternden Typus der deutfchen Landgerichtshäufer.

Es braucht defshalb auf die Befchreibung der Anlage, deren Grundrifseintheilung aus Fig. 166 u. 167

erfichtlich ilt, des Näheren nicht eingegangen zu werden.

Flügel angeordneten Räume für das Schwurgericht bemerkt, dafs fowohl Richter, als Gefchworene mittels

der Haupttreppe (les

Vorderbaues empor»

Reigen, fodann am

Verhandlungsfaal

und am Zimmer

der Zeugen vorbei»

fchreiten miil'fen, um

in den Schwurge-

richtsfaal und durch

diefen erfl zu ihren

Zimmern gelangen

zu können. Für das

Publicum, das den

Schwurgerichts—Ver-

handlungen beiwoh-

nen will, ill durch

Anordnung eines be»

Hofein-

ganges nebft Treppe

beffer geforgt. Das

fonderen

Vordergebäude hat

über dem I. Ober—

gefchofs noch ein

II.; welche Räume

darin enthalten find,

ift in unferer Quelle

nicht mitgetheilt.

Das

gerichtshaus wurde

1879—80 im Auf—

trage der Gemeinde-

Kreis—

vertretung von Neu-

[itfchein von Thie-

nemamz ausgeführt.

Die Baukoflen,

einfchl. der für in—

nere Einrichtung, fo

wie der für Ankauf

des Bauplatzes nebfl

Strafsenregulirung

aufzuwendenden

Summe, betrug rund

12 5 000 Mark

;75 000 Gulden).

2) Gefchäftshäufer für Gerichte höherer Inflanz.

16
7.

Fi
g.

Fi
g.

16
6.

 

   _"?
1=li

  

 

Es fei nur bezüglich der im rückwärtigen
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Bei der Betrachtung der Gefchäftshäufer für Gerichte höherer
wiederum die in Art. 164 (S. 172) aufgef’cellte Eintheilung zu Grunde gelegt.

200) Nach: Allg. Bang. r882. S. 105 u. Taf. 70, 71.
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Inflanz wird


